
Stadt Heidelberg Postfach 105520 69045 Heidelberg 

  

Unser Zeichen 

15.42 
Datum und Zeichen Ihres Schreibens 

Antrag nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG) 

Hier: Eiscafe Venezia im Darmstädter Hof Centrum, Fahrtgasse 18, 

69117 Heidelberg 

Sehr gechrciii 
bezüglich Ihrer o. g. Anfrage vom 04.03.2021 geben wir Ihnen 

folgende Informationen: 

1. Die beiden letzten Betriebsüberprüfungen im Betrieb „Eiscafe 

Venezia“ im Darmstädter Hof Centrum, Fahrtgasse 18, 69117 

Heidelberg, fanden am 08.06.2020 und 18.06.2020 statt. 

2. Bei den Betriebsüberprüfungen wurden keine unzulässigen 

Abweichungen festgestellt. 

Die Beantwortung Ihrer Anfrage erfolgt aus Datenschutzgründen nur 
postalisch. 

Hinweise: 

- Diese VIG-Auskunft dient zu Ihrem privaten Gebrauch. Die 

weitere Verwendung erhaltener Informationen durch den 

Verbraucher wird durch das VIG nicht geregelt. Eine 

Weiterverwendung bzw. Weitergabe der Informationen erfolgt 

daher in Ihrer eigenen Verantwortung, wobei Sie dabei das 

geltende Recht zu beachten haben. 
- Im Hinblick auf die mit der Informationsplattform „Topf- 

Secret“ verbundene kontroverse Diskussion können wir Sie 

nur vorsorglich darauf hinweisen, dass Sie, wie bei allen 
Meinungsäußerungen über Dritte, von diesen rechtlich auf 

Unterlassung in Anspruch genommen werden können. Die 
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Stadt Heidelberg 
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69045 Heidelberg 
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stadt@heidelberg.de 

Sparkasse Heidelberg 
IBAN: DE14 6725 0020 0000 0240 07 

BIC: SOLADESIHDB 

So erreichen Sie uns: 

Buslinie 34, 35 

Straßenbahnlinie 26 

(Römerstraße) 

Öffnungszeiten: 
Montag, Freitag 8.00 - 12.00 Uhr 

Dienstag, Donnerstag 8.00 - 16.00 Uhr 

Mittwoch 8.00 - 17.30 Uhr 
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Beantwortung der Rechtsfrage, ob derartige Ansprüche im Einzelfall gerechtfertigt sind, 

liegt nicht im Aufgabenbereich der Verwaltung und ist daher auch nicht Gegenstand der 

vorliegenden behördlichen Auskunft. Im Rechtsverhältnis zwischen den Beteiligten liegt 

die rechtsverbindliche Klärung solcher Rechtsfragen bei den zuständigen Gerichten. 

   


